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■ CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG
LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich, in Z ü -
r i c h ,  Seestrasse 25, 8002 Zürich, Zweigniederlassung (Neuein-
tragung). Firma Hauptsitz: CITIGROUP PARTICIPATION
LUXEMBOURG LIMITED. Rechtsform Hauptsitz: Private Compa-
ny Limited by Shares. Hauptsitz: London (GB). Statuten Haupt-
sitz: Das Memorandum und die Articles of Association datieren
vom 22.11.2001. Zweck Hauptsitz: Der Zweck der Gesellschaft ist
die Geschäftstätigkeit als eine allgemeine Handelsgesellschaft.
Unbeschadet der Allgemeinheit des Gesellschaftszwecks und der
Befugnisse der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsrecht ist die
Gesellschaft befugt, die folgenden Tätigkeiten auszuüben: a) Sa-
chen jeglicher Art zu kaufen oder anderweitig zu erwerben und
Optionen darüber auszuüben, sowie Rechte und Privilegien jeder
Art über oder bezüglich Sachen jeglicher Art zu übernehmen. b)
Patente, Patentrechte, Erfindungspatente, Lizenzen, geheime
Verfahren, Warenzeichen, Designs, Schutzbestimmungen und
Zugeständnisse in Grossbritannien oder anderenorts anzumel-
den, registrieren zu lassen, zu kaufen oder anderweitig zu erwer-
ben und zu schützen, zu verlängern und zu erneuern und darauf
zu verzichten, sie zu ändern, zu benutzen und zu verwerten und
unter Lizenz herzustellen, bzw. Lizenzen dafür oder Rechte dar-
über zu erteilen, und Investitionen vorzunehmen, um mit Paten-
ten, Erfindungen oder Rechten, welche die Gesellschaft eventuell
erwirbt oder deren Erwerb sie vorschlägt, zu experimentieren,
diese zu testen oder zu verbessern. c) Das Geschäft, den Firmen-
wert und die Vermögenswerte, bzw. einen Teil derselben, von Per-
sonen, Firmen oder Unternehmen, die eines der Geschäfte,
welche die Gesellschaft auszuüben befugt ist, ausüben - bzw. be-
absichtigen, dieses auszuüben, zu erwerben oder zu überneh-
men, und als Teil des Entgelts für diese Übernahme alle
Verbindlichkeiten von diesen Personen, Firmen oder Unterneh-
men zu übernehmen; oder einen Anteil an solchen Personen, Fir-
men oder Unternehmen zu erwerben, bzw. sich mit solchen
Personen, Firmen oder Unternehmen zusammenzuschliessen,
eine Partnerschaft oder eine sonstige Vereinbarung zur Gewinn-
beteiligung, zur Zusammenarbeit oder zur gegenseitigen Unter-
stützung einzugehen; oder solche Personen, Firmen oder
Unternehmen mitzufinanzieren oder auf sonstige Weise zu un-
terstützen; und alle gegebenenfalls vereinbarten Anteile, Schuld-
verschreibungen, Obligationen oder Wertpapiere als Entgelt für
alle oben erwähnten Handlungen oder erworbenen Dinge oder
Sachen zu vergeben oder anzumelden; und alle derart erhalte-
nen Anteile, Schuldverschreibungen, Obligationen oder Wertpa-
piere zu halten und zu verwahren oder zu verkaufen, zu belasten
und damit zu handeln. d) Alle im Eigentum der Gesellschaft ste-
henden Sachen und alle Rechte der Gesellschaft, bzw. einen Teil
derselben, zu verbessern, zu verwalten, zu bauen, zu reparieren,
zu entwickeln, auszutauschen, zu vermieten; sei es unter einem
Leasing-Vertrag oder anderweitig, zu belasten oder zu verpfän-
den, zu verkaufen, zu veräussern, zu verwerten, Lizenzen, Optio-
nen, Rechte und Privilegien dafür zu erteilen oder auf sonstige
Weise damit zu handeln. e) Die Gelder der Gesellschaft, die nicht
sofort benötigt werden, nach freiem Ermessen zu investieren und
Investition zu halten oder anderweitig darüber zu verfügen. f)
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen mit oder ohne Bestel-
lung von Sicherheiten Geld an Personen, Firmen, Gesellschaften
oder Unternehmen innerhalb der Gruppe (unter Einschluss - un-
beschadet der Allgemeingültigkeit des zuvor gesagten - von allen
Holding-, Tochter- oder Schwestergesellschaften der Gesellschaft
bzw. jedes anderen Unternehmens, das auf irgendeine Weise mit
der Gesellschaft verbunden ist) zu verleihen, vorzuschiessen oder
Kredite zu gewähren und für sämtliche Verpflichtungen von Per-
sonen, Firmen oder Unternehmen innerhalb der Gruppe (unter
Einschluss - unbeschadet der Allgemeingültigkeit des zuvor ge-
sagten - von allen Holdings-, Tochter- oder Schwestergesellschaf-
ten der Gesellschaft bzw. jedes anderen Unternehmens, das auf
irgendeine Weise mit der Gesellschaft verbunden ist) Garantien,
Bürgschaften und Sicherheiten jeder Art eingehen und bestellen,
zu beliebigen Bedingungen von ihnen Gelder in Verwahrung zu
nehmen bzw. als Kredit entgegenzunehmen, und die Erfüllung
sämtlicher Verpflichtungen der oben erwähnten Personengruppe
auf jede Weise, in jeder Höhe und zu beliebigen Zahlungsbedin-
gungen zu sichern bzw. zu garantieren. g) Auf jegliche Weise
Geld aufzubringen und Sicherheit zu leisten für die Rückzah-
lung von geliehenen, aufgenommenen oder geschuldeten Gel-
dern durch die Bestellung und das Eingehen von Hypotheken,
Belastungen, Standardgarantien, Pfandrechten oder sonstigen
Belastungen auf den (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermö-
genswerten der Gesellschaft, bzw. auf Teilen derselben, und die
Erfüllung von allen Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, die sie eingeht, bzw. denen sie unterliegen kann,
durch das Eingehen und die Bestellung von ähnlichen Hypothe-
ken, Belastungen, Standardgarantien oder Pfandrechten zu si-
chern und zu garantieren. h) Schecks, Wechsel, Schuldscheine,
Konnossements, Optionsscheine und private Schuldverschrei-
bungen zu ziehen, auszustellen, anzunehmen, zu indossieren,
zu diskontieren, zu verhandeln, auszuüben. i) Ein Gesetz, eine
Anordnung oder eine Lizenz des Wirtschaftsministeriums oder
sonstigen Behörden zu beantragen, zu fördern oder einzuholen,
wodurch die Gesellschaft in der Lage ist, ihre Geschäftszwecke
auszuüben, oder um die Statuten der Gesellschaft zu ändern oder
für jeden sonstigen Zweck, der direkt oder indirekt darauf abzie-
len könnte, die Interessen der Gesellschaft zu fördern, und um
sich allen Verfahren oder Anwendungen zu widersetzen, die dar-
auf abzielen könnten, die Interessen der Gesellschaft direkt oder
indirekt zu beeinträchtigen. j) Mit allen Regierungen oder Be-
hörden (auf der höchsten, der städtischen oder der lokalen Ebe-
ne) Vereinbarungen jeder Art zu schliessen, die für das Erreichen
der Gesellschaftszwecke förderlich sein könnten, und von solchen
Regierungungen oder Behörden alle wünschenswerten Zulas-
sungen, Verordnungen, Rechte, Privilegien oder Konzessionen
einzuholen, und alle solchen Zulassungen, Verordnungen, Rech-
te, Privilegien oder Konzessionen umzusetzen, einzuhalten und
auszuüben. k) Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Schuld-
scheine, Anleihen oder Obligationen und Wertpapiere, die von ei-
nem anderen Unternehmen, das überall auf der Welt domiziliert
oder geschäftlich tätig sein kann, ausgegeben oder garantiert
werden, und Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Anleihen
oder Obligationen und Wertpapiere, die von einer Regierung oder
einer städtischen, lokalen oder sonstigen Behörde überall auf der
Welt ausgegeben oder garantiert werden, zu zeichnen, anzuneh-
men, zu kaufen oder auf sonstige Weise zu erwerben, zu halten,

zu übernehmen. l) Unternehmen, an denen die Gesellschaft ein
direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, zu kontrollie-
ren, zu verwalten, zu finanzieren, zu subventionieren, zu koordi-
nieren oder auf sonstige Weise zu unterstützen; und solche
Unternehmen mit Sekretariats-, Verwaltungs-, technischen,
kommerziellen und weiteren Dienstleistungen zu beliefern, und
in Form von Subventionen oder auf andere Weise Zahlungen zu
leisten, und alle weiteren Vereinbarungen zu treffen, die bezüg-
lich allen Geschäften oder Betriebszweigen von derartigen Unter-
nehmen bzw. ganz allgemein bezüglich derartigen
Unternehmen wünschenswert sein könnten. m) Andere Gesell-
schaften zu fördern zum Zweck des vollständigen oder teilweisen
Erwerbs des Geschäfts, Eigentums oder Unternehmens oder der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, oder zum Zwecke der Aus-
übung oder des Betreibens von Geschäften, die für die Gesell-
schaft hilfreich und nützlich sein oder den Wert der Sachwerte
oder des Geschäftes der Gesellschaft erhöhen könnten, und alle
bzw. einen Teil der Aktien und Wertpapiere von solchen Gesell-
schaften zu plazieren oder deren Plazierung zu garantieren, de-
ren Emission zu übernehmen, zu zeichnen oder auf sonstige
Weise zu erwerben. n) Das gesamte Geschäft oder Eigentum der
Gesellschaft bzw. einen Teil derselben entweder ganz oder in Tei-
len für einen Gegenwert, den die Gesellschaft für angemessen
hält, zu verkaufen oder auf sonstige Weise zu veräussern. Ein sol-
cher Gegenwert kann insbesondere in Anteilen, Schuldverschrei-
bungen oder Wertpapieren des kaufenden Unternehmens
bestehen. o) Als Bevollmächtigter oder Broker und als Treuhän-
der für alle Personen, Firmen oder Unternehmen der Gesellschaft
aufzutreten, und Unteraufträge zu übernehmen und auszufüh-
ren. p) Alle Personen, Firmen oder Unternehmen, die der Gesell-
schaft Dienstleistungen erbringen, zu entschädigen, und zwar in
bar oder durch Zuteilung von Anteilen oder sonstigen voll oder
nicht voll liberierten Wertpapieren der Gesellschaft oder auf eine
andere Art und Weise, die als zweckmässig erscheint, allerdings
mit dem Vorbehalt, dass vorgängig die Genehmigung der Aktio-
näre dafür eingeholt werden muss. q) Alle Gegenstände, die im
Eigentum der Gesellschaft stehen, in natura an die Gesellschafter
zu verteilen. r) Alle im Zusammenhang mit der Förderung,
Gründung und Eintragung der Gesellschaft entstandenen Kosten
zu zahlen, oder mit Personen, Firmen oder Unternehmen ver-
traglich zu vereinbaren, dieselben zu zahlen, und Brokern und
anderen Personen Provisionen für die Zeichnung, die Plazie-
rung, den Verkauf bzw. die Garantieübernahme für die Plazie-
rung von Anteilen oder sonstigen Wertpapieren der Gesellschaft
zu zahlen. s) Wohltätige oder gemeinnützige Zwecke zu unter-
stützen und zu fördern, Einrichtungen, Gesellschaften oder Ver-
eine, die für die Gesellschaft, ihre Geschäftsleitung oder ihre
Arbeitnehmer vorteilhaft sind, oder die mit einer Stadt oder ei-
nem Ort verbunden sind, wo die Gesellschaft geschäftlich tätig
ist, zu unterstützen und zu fördern; Pensionen, Jahresrenten,
Geldzuwendungen, Alterssicherungspläne oder sonstige Zulagen
und Leistungen oder gemeinnützige Hilfe zu vergeben bzw. ein-
zurichten und allgemein Vorteile, Einrichtungen und Dienstlei-
stungen zu bieten, und zwar an und für alle Personen, die
Geschäftsführer der Gesellschaft, einer ihrer Tochter-, Holding-
oder Schwestergesellschaften oder der Vorgängergesellschaft oder
deren Tochter-, Holding- oder Schwestergesellschaft sind oder
waren, oder die bei solchen Gesellschaften angestellt sind oder
waren, oder die solchen Gesellschaft dienen bzw. gedient haben,
und an und für die Ehefrauen, Witwen, Kinder oder sonstigen
Verwandten und Unterhaltsberechtigten dieser Personen; Zuzah-
lungen zu Versicherungen, einschliesslich Haftpflichtversiche-
rungen, für alle Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder
Abschlussprüfer bezüglich Fahrlässigkeit, Verschulden, Pflicht-
verletzung oder Verletzung von Treuhänderpflichten (soweit dies
gesetzlich zulässig ist) zu leisten; zugunsten von solchen Perso-
nen oder deren Ehefrauen, Witwen, Kindern und sonstigen Ver-
wandten und Anspruchsberechtigten beitragspflichtige oder
nicht beitragspflichtige Pensionspläne und sonstige Fonds und
Pläne einzurichten, zu unterstützen und zu unterhalten; und zu-
gunsten von allen Arbeitnehmern der Gesellschaft bzw. der Toch-
ter-, Holding- oder Schwestergesellschaften Gewinnbeteiligungs-
oder Aktienbeteiligungspläne einzurichten, zu unterstützen und
zu unterhalten; und allen solchen Arbeitnehmern bzw. ihren
Treuhändern in ihrem Auftrag Geld zu leihen, damit ein derarti-
ger Aktienbeteiligungsplan eingerichtet und unterhalten werden
kann. t) Dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft in jedem Teil der
Welt registriert und anerkannt wird. u) Alle oben erwähnten Din-
ge oder Angelegenheiten in jedem Teil der Welt entweder als Auf-
traggeber, Bevollmächtigter, Auftragnehmer oder in einer
anderen Funktion und über oder durch Bevollmächtigte, Broker,
Subunternehmer oder Sonstige und entweder allein oder ge-
meinsam mit anderen zu tun. v) Alle anderen Dinge zu tun, die
mit der Umsetzung des Gesellschaftszwecks oder mit sonstigen
Befugnisse, die der Gesellschaft per Gesetz oder durch diese Klau-
sel verliehen werden, in Verbindung stehen, bzw. die dafür zu-
träglich sind. Kapital Hauptsitz: Kapital: USD 15’000.--
Liberierung: USD 15’000.-- Aktien: 500 ordinary shares zu USD
30.--. Bemerkungen zum Hauptsitz: Der Geschäftssitz befindet
sich in Luxemburg (LU); dort eingetragen seit dem 7.3.2002 als
Société à responsabilité limitée im Handelsregister von und in
Luxemburg. Angaben zur Zweigniederlassung: Geschäftsbereich
der Zweigniederlassung: Verwaltung von Beteiligungen. Einge-
tragene Personen: Denotte, Charles, luxemburgischer Staatsan-
gehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Board of Directors;
Hargrove, Joseph, Bürger der USA, in Princeton (New Jersey/US),
Mitglied des Board of Directors; Ingham, Sarah, britische Staats-
angehörige, in Bereldange (LU), Mitglied des Board of Directors;
Pecquet, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg
(LU), Mitglied des Board of Directors; Frey, Martin Rudolf, briti-
scher Staatsangehöriger, in Arth, Stellvertretender Leiter der
Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift; Sprecher, Beat Hans,
von Winterthur und Bauma, in Fällanden, Leiter der Zweignie-
derlassung, mit Einzelunterschrift; KPMG Audit Plc, in London
(GB), Revisionsstelle.
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